
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/6/18 85/11/0145
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1986

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs3;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Verkehrsunzuverlässigkeit trotz eines rund 11-monatigen Wohlverhaltens ab der letzten

Straftat (2 Delikte gem § 83 StGB - leichte Körperverletzung im Zuge häuslicher Auseinandersetzungen).
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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